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Stadt Leinefelde-Worbis 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Berichtigung 
 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Leinefelde-Worbis in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18.12.2008 
 
(veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Leinefelde-Worbis Nr. 35/2008 vom 
18.12.2008) wird aufgrund eines redaktionellen Fehlers wie folgt berichtigt: 
 
Der § 6 erhält folgende geänderte Fassung: 
 
„§ 6 – Haushaltsführung nach dem Gesetz über das Neue Kommunale  

Finanzwesen 
 
Die Stadt Leinefelde-Worbis führt die Haushaltswirtschaft nach den 
Grundsätzen der doppelten Haushaltsführung entsprechend dem Thüringer 
Gesetz über das Neue Kommunale Finanzwesen (ThürNKFG) vom 19.11.08 
(GVBl. S. 381).“ 
 
Leinefelde-Worbis, den 11.01.2010 
 
 
      (L.S.) 
 
 
Gerd Reinhardt 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
 
Die Berichtigung zur Hauptsatzung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.09 wurde im Amtsblatt Nr. 2/2010 vom 14.01.2010 öffentlich bekanntgemacht. 
 
Leinefelde-Worbis, 15.01.2010 
 
 
 
Gerd Reinhardt 
Bürgermeister 


